
19

HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 3 DIENSTAG, DEN 26. JANUAR 2010

Tag I n h a l t Seite

8. 1. 2010 Achte Verordnung über die Erweiterung der Verkaufszeiten aus Anlass von besonderen Ereignissen im
Bezirk Bergedorf   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

11. 1. 2010 Verordnung über den Bebauungsplan Niendorf 88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. 1. 2010 Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bebauungsplan Wandsbek 69/Tonndorf 29  . . . . . . 22

Druckfehlerberichtigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
221-1-3

Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1
„Frühlings- und Ostermarkt“ 

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 28. März 2010, aus Anlass der Veranstaltung
„Frühlings- und Ostermarkt“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
„Bergedorfer Rosenfest“ 

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 20. Juni 2010, aus Anlass der Veranstaltung
„Bergedorfer Rosenfest“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 3
„Bergedorfer Landmarkt“ 

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 26. September 2010, aus Anlass der Veran-

staltung „Bergedorfer Landmarkt“ in der Zeit von 13.00 Uhr
bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 4

„Krimi-Lesetag“ 

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Bergedorf dürfen
am Sonntag, dem 7. November 2010, aus Anlass der Veranstal-
tung „Krimi-Lesetag“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet sein.

§ 5

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

Achte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Bergedorf
Vom 8. Januar 2010

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Ladenöffnungsgeset-
zes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611), geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in Verbindung
mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am 23. September
2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

Hamburg, den 8. Januar 2010.

Das Bezirksamt Bergedorf



§ 1

(1) Der Bebauungsplan Niendorf 88 für den Geltungsbe-
reich zwischen Wagrierweg, Flurstück 6556, Moorflagen und
Nordalbingerweg (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 318) wird fest-
gestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Wagrierweg – über die Flurstücke 6192 und 11417, West-
grenzen der Flurstücke 11415 und 3998, Nordgrenze des
Flurstückes 3998 – Moorflagen – Südgrenzen der Flur-
stücke 12042, 12043, 29 und 12041 der Gemarkung
Niendorf.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostener-
stattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich sind:

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den Allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen
für Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4 Absatz 3
Nummern 4 und 5 der Baunutzungsverordnung in der Fas-
sung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert
am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), ausgeschlossen.

2. Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen
unzulässig.

3. Im Mischgebiet sind sonstige Gewerbebetriebe nach § 6
Absatz 2 Nummer 4 der Baunutzungsverordnung und
Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zulässig.

4. Im Mischgebiet sind Spielhallen und ähnliche Unterneh-
men im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der Auf-
stellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglich-
keiten dienen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume deren
Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuel-
lem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

5. In dem mit „(1)“ bezeichneten Allgemeinen Wohngebiet
kann die festgesetzte Grundflächenzahl durch die in § 19
Absatz 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung bezeichneten
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschrit-
ten werden. 

6. Im Mischgebiet und in dem mit „(2)“ bezeichneten Allge-
meinen Wohngebiet können die festgesetzten Grund-
flächenzahlen durch die in § 19 Absatz 4 Satz 1 der Bau-
nutzungsverordnung bezeichneten Anlagen bis zu einer
Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.

Verordnung
über den Bebauungsplan Niendorf 88

Vom 11. Januar 2010

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018, 3081), in Verbindung mit
§ 3 Absätze 1 und 3, sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Juli 2009 
(HmbGVBl. S. 306), § 7 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Hamburgischen Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBl. 
S. 356, 392), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
446), sowie §§ 1 bis 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau
in der Fassung vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt
geändert am 2. Dezember 2008 (HmbGVBl. S. 408), wird
verordnet:
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7. Ausnahmsweise kann in den Baugebieten eine Überschrei-
tung der Baugrenzen durch Balkone, Loggien, Erker und
Treppenhausvorbauten bis zu 1,5 m zugelassen werden.

8. Werbeanlagen sind an Fassaden nur an der Stätte der Leis-
tung unterhalb der Fenster des zweiten Vollgeschosses
zulässig.

9. In den Baugebieten mit geschlossener Bauweise sind Stell-
plätze nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen dürfen
einschließlich ihrer Überdeckung nicht über die natür-
liche Geländeoberfläche herausragen.

10. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien
und Hansestadt Hamburg, einen allgemein zugänglichen
Weg anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abwei-
chungen können zugelassen werden.

11. In den mit „(1)“ und „(3)“ bezeichneten Allgemeinen
Wohngebieten sind mindestens 20 vom Hundert der jewei-
ligen Grundstücksfläche als offene zusammenhängende
Vegetationsfläche herzurichten und mit Bäumen und
Sträuchern zu bepflanzen.

12. Auf Stellplatzanlagen ist für je fünf oberirdische Stellplätze
ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. Großkronige

Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 
18 cm, in 1 m über dem Erdboden gemessen, aufweisen.
Unter dem Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene
Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen.

13. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
im Kronenbereich festgesetzter Bäume Ablagerungen,
Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig. Bei Ab-
gang sind Bäume gleicher Art mit einem Stammumfang
von mindestens 18 cm, in 1 m über dem Erdboden gemes-
sen, zu pflanzen.

14. In den Baugebieten mit geschlossener Bauweise sind die
Dächer von eingeschossigen Gebäudeteilen mit einem
mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und extensiv zu begrünen.

15. Die nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen sind mit
einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und mit Gehölzen und Stauden zu
begrünen. 

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 11. Januar 2010.

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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Druckfehlerberichtigung

In § 1 Nummer 1 Buchstabe a der Zweiten Verordnung zur
Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung für die Ham-
burger Hochschulen vom 16. Dezember 2009 (HmbGVBl.
S. 509) (§ 10 Absatz 1 der Lehrverpflichtungsverordnung für
die Hamburger Hochschulen) muss es statt „2. Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren“ richtig „3. Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren“ heißen.

§ 1
Die Verordnung über den Bebauungsplan Wandsbek

69/Tonndorf 29 vom 11. August 1999 (HmbGVBl. S. 213) wird
wie folgt geändert: 

1. Die beigefügte „Anlage zur Verordnung zur Änderung der
Verordnung über den Bebauungsplan Wandsbek 69/Tonn-
dorf 29“ wird der Verordnung hinzugefügt.

2. In § 2 wird folgende Nummer 8 angefügt: 
„8. Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Verkaufs-

räume und Verkaufsflächen, Vorführ- und Geschäfts-
räume, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln, auf
Darstellungen oder Handlungen mit sexuellem Charak-
ter ausgerichtet ist, sind ausgeschlossen.“

§ 2
Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird

beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann
niedergelegt. 

§ 3
Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Die Begründung der Planänderung kann auch beim örtlich
zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
der Änderung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. 

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über den Bebauungsplan

Wandsbek 69/Tonndorf 29
Vom 11. Januar 2010

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018, 3081), in Verbindung mit
§ 3 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fas-
sung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt 
geändert am 14. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 306), und § 1 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 2. Dezember 2008
(HmbGVBl. S. 408), wird verordnet:

Hamburg, den 11. Januar 2010.

Das Bezirksamt Wandsbek




